
Verordnung der Stadt Landshut 
über verkaufsoffene Sonntage und lange Einkaufsnächte an Werktagen 2026 

vom: xx.xx.xxxx 
 
 
Die Stadt Landshut erlässt aufgrund von Art. 6 Abs. 1 S. 1 und Abs. 2 sowie Art. 7 Abs. 1 des Bayerischen Ladenschlussgesetzes 
(BayLadSchlG) vom 25.07.2025 (GVBl. S. 246, BayRS 8050-20-A) folgende 
 
 

V e r o r d n u n g: 
 
 
 

§ 1 Verkaufsoffene Sonntage 
(1) Abweichend von der Vorschrift des Art. 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayLadSchlG dürfen aus Anlass  
 

eines Fahrradaktionstages mit Antikmarkt 
am Sonntag, den 03.05.2026 

in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr 
 

und 
 

eines Ehrenamtstages mit Kunsthandwerkermarkt 
am Sonntag, den 11.10.2026 

in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr 
 
im „Historischen Zentrum“ die Verkaufsstellen für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden geöffnet sein. 
 
Das „Historische Zentrum“ im Sinne der Verordnung wird wie folgt umgrenzt: 
Ab nord-östliche Ausfahrt Hofbergtunnel – Schönbrunner Straße – Podewilsstraße bis Kleine Isar – Innere Regensburger Straße 
– Bismarckplatz – Kleine Isar bis Luitpoldbrücke – Wittstraße bis Kupfereck – Innere Münchener Straße (beidseits) – Dreifaltig-
keitsplatz – Hangfuß des Hofgartens bis nord-östliche Ausfahrt Hofbergtunnel. 
 
(2) Abweichend von der Vorschrift des Art. 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayLadSchlG dürfen aus Anlass 
 

eines Frühjahrsmarktes 
mit Starkbierfest 

im Industriegebiet-Nord 
sowie 

eines Frühjahrsmarktes 
im Gewerbegebiet-West/Münchnerau 

am Sonntag, den 22.03.2026 
in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr 

 
und 

 
eines Herbstmarktes 

im Industriegebiet-Nord 
sowie 

eines Herbstmarktes 
im Gewerbegebiet-West/Münchnerau 

am Sonntag, den 04.10.2026 
in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr 

 
 

im „Industriegebiet-Nord“ sowie im „Gewerbegebiet-West/Münchnerau“ die Verkaufsstellen für den geschäftlichen Verkehr 
mit Kunden geöffnet sein. 
 
Die Gebietsabgrenzungen im Sinne der Verordnung erfolgen dabei wie folgt: 
 
Industriegebiet-Nord: 
Hofmark-Aich-Straße bis Äußere Regensburger Straße, Äußere Regensburger Straße bis B 299, B 299 bis LA 26, LA 26 bis Am 
Banngraben, Am Banngraben bis Altdorfer Straße, Altdorfer Straße bis Bayerwald Park, Bayerwald Park bis Bahnlinie, Bahn-
linie bis Siemensstraße, Ergoldinger Straße bis Altdorfer Straße, Altdorfer Straße bis Hofmark-Aich-Straße.  
 
Gewerbegebiet-West/Münchnerau: 
Gewerbegebiete nördlich der Staatsstraße St 2045 zwischen Weiherbachstraße und Löschenbrand. 
 
(3) Die Sonntagsöffnungen entfallen, wenn die jeweils anlassgebende Veranstaltung entfällt. 
 
 

§ 2 Verkaufsoffene Nächte an Werktagen 
 
(1) Abweichend von der Vorschrift des Art. 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BayLadSchlG dürfen Verkaufsstellen im Stadtgebiet Landshut 
am  

27.03.2026, 
11.09.2026 

Anlage 4



und 27.11.2026 
von 20.00 Uhr bis höchstens 23.00 Uhr geöffnet sein. 
 
(2) Die Regelung für verkaufsoffene Nächte für einzelne Verkaufsstellen nach Art. 7 Abs. 3 BayLadSchlG bleibt hiervon unberührt. 
 

§ 3 Inkrafttreten 
 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Landshut in Kraft. 
 
 
 

Landshut, den xx.xx.xxxx 
STADT LANDSHUT 

 
 
 
 
 
 

Alexander Putz 
Oberbürgermeister 

 


